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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang  
„Politikwissenschaft“ mit Haupt- und Nebenfach an der Universität Bremen

Vom 20 . September 2012

 Der Fachbereichsrat 08 (Sozialwissenschaften) hat am 20 . September 2012 gemäß § 87 Nummer 2 des Bremi-
schen Hochschulgesetzes (BremHG) i . V . m . § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 9 . Mai 2007 
(Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375), folgende 
Änderungsordnung beschlossen:

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusammen mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnungen für 
Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom 13 . Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung .

Artikel 1

 Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Politikwissenschaft“ mit Haupt- und Ne-
benfach vom 11 . Oktober 2006, zuletzt geändert am 4 . Februar 2011 (Brem .ABl . S . 393), erhält folgende Fas-
sung:

  1 .   In § 2 Absatz 2 Punkt I . (Pflichtbereich) erhält der Unterpunkt f folgende Fassung: 

   „f)  Vergleichende Politikwissenschaft (Pol-M6a) (6 CP)“

  2 .   § 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

     „(3) Teilprüfungen finden in den Modulen Pol-M1, Pol-M2, Pol-M3 und Pol-M7 sowie in den Modulen des 
Wahlpflichtbereichs 1 (Pol-M10, Pol-M11, Pol-M12, Pol-M13 und Pol-M14) statt .“

  3 .   In § 5 wird Absatz 2 gestrichen .

  4 .   § 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

     „(3) Teilprüfungen finden in den Modulen Pol-M1, Pol-M2 und Pol-M7 statt“ .

  5 .   In § 13 wird Absatz 2 gestrichen .

  6 .   In § 14 werden zwei neue Absätze 5 und 6 eingefügt: 

     „(5) Zum Wintersemester 2012/13 tritt das Modul Pol-M8a an die Stelle des Moduls Pol-M8 (in seiner bis 
dahin geltenden Fassung) . Das Modul Pol-M8 wird als äquivalent zum Modul Pol-M8a anerkannt .

     (6) Zum Wintersemester 2012/13 tritt das Modul Pol-M7 in der hier beschriebenen Form (fortan auch:  
Pol-M7 (neu)) an die Stelle einer früheren Fassung (Pol-M7 (alt)) . Das Modul Pol-M7 (alt) wird unter Beibe-
haltung der Note als äquivalent zum Modul Pol-M7 (neu) anerkannt .“

  7 .   In Anlage 1 wird die Modulbezeichnung „Pol-M6“ ersetzt durch „Pol-M6a“ .

  8 .  In Anlage 1 erhält die Zeile des Moduls Pol-M8 (alt) folgende Fassung:

  9 . In Anlage 1 erhält die Zeile des Moduls Pol-M7 (alt) folgende Fassung: 

10 .  In Anlage 1 erhält der Bereich „General Studies“ (für Studierende mit schulischem Berufsfeld) folgende 
Fassung: 

11 . In Anlage 3 erhält die Zeile des Moduls Pol-M7 (alt) folgende Fassung: 

¹ Sofern der Veranstalter einer Teilnahme zustimmt .
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12 . In Anlage 3 wird die Modulbezeichnung „Pol-M6“ ersetzt durch „Pol-M6a“ . 

13 . In der Erläuterung zu Anlage 3 wird angefügt: „S = Seminar“ . 

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2012 in Kraft . Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 17 . Oktober 2012 

 Der Rektor der Universität Bremen


